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©onauftrecfe oon SRadjoroa biä SRufifdjuf »ier
Brücfen, bei Äorabia, SRicopoli, ©imnifea unb bei

Betrufdjani, roeldje lefetere erft- in biefen Sagen fertig
geroorben ift.

Slufeerbem ift bie erft roäHrenb beä Äriegeä er»

baute ©ifenbaHn oon Benber nadj ©alafe audj in
biefen Sagen oottftänbig Hergeftettt uub am 29. SRo«

»ember cottaubirt roorben.

SIRontenegro. ©ie SIRontenegriner naHmen in
ber SRadjt oom 23. auf ben 24. SRooember bie bei«

ben gortä Sfdjaju unb ©olobrbo an ber Sücarine

»on ©ptjja, lefetereä erft naa) blutigem Äämpfe.
Slm 25. jeigten fidj oor ber SRHebe oon Stntioari
meHrere türfifdje Äriegäfdjiffe, Hatten aber mit fo
Heftigem SBinbe ju fämpfen, bafe baä ©efdjroaber
auäeinanber fam. SRur ein Banjerfdjiff fönnte am
26. fidj oor bem §afen »on Slntioari oor Sinter

legen unb eine, roie eä fdjeint, abfolut unroirffame
Äanonabe beginnen, roelaje in bie „BHtt°f°PH'e oe^

Uuberoufeteu" geHört. Stm 28. befefeten bie SIRon«

tenegriner bann anä) ©ulcigno (Olgun) oljne SBiber»

ftanb, fo bafe fte jefet §erren beä ganjen Äüften»
ftridjeä oon ber Bojanamünbung biä jur äui-erften
©übfpifee beä öfterreicfjifcfjen ©almatienä finb, auf
einer ©trecfe »on etroa 40 Äilometern.

Slrmenien. 3n Slrmenien ift nidfjtä SRennenä«

roertHeä »orgefommen; oon bem ©orpä beä ©erroijdj
Bafdja oor Batum ift eine fleine SlbtHeilung biä
auf ruffifdjeä ©ebiet »orgegangen, Hat bort Sele«

grapbenleitungen unterbrochen, ftd) oeridjiebene ruf«
fifdje Bofttionen angefeHen unb ift bann in baä

türfifdje Sager jurücfgefeHrt. Sm Uebrigen liegt
bei ©rjerum uttb Äarä ber ©djnee einen SIReter

Hodj, im ©aganlug nodj b,bb,cx, bie Äälte ift bitter
unb ber SIRenfdj alä oemunftbegabteä SBefen füHlt
fia) aufgeforbert, an etnigermafeen erträgliche SBin»

terquartiere ju benfen, roelaje auä) ben fleinen
SHieven in feinem Barte unb feinen Äteibern
redjt angeneHm fein roerben.

©. Sl. ©. S.

(Intmnrf jn einem 2>tenftreglement für bie

eibgenoffifd)en Ztv^ftn.

(Sortfe&ung.)

IV. ©uborbination.
Sllle ©rfolge finb im Ärieg nur burd) baä £u*

fammenroirfen ber einjelnen SHeile beä £eereä=

förperä ju einem gemeinfamen i^toeef erreidjbar.
©aä jjufammenroirten bebingt, bafe bie SHeile

roie oon einem SBiÜen befeelt, bem Sropulä, roeldtjer

»on bem Hödjften BefeHlsHaber ober bem betreffenben
SlbtHeilungäcHef auägeHt, rafdj unb unbebingt ge«

Hordjen.
Sefetereä roirb gefiebert burd) bie ©uborbination.
©ie ©uborbination ift bie regtementarifdj feftge«

fefete unbebingte Uuterorbnung unter ben BefeHt
unb bie Slutorität beä Borgefefeten in ©ienfteäfadjen.
©ie ift bie ©runblage ber ©iäjiplin.

Sm ©ienft fommt Sltteä barauf an, bafe eine be»

fotjlene §anblung jur beftimmten i^eit unb in ber

oorgejajriebenen SBeife oofljogcn roerbe. Ob bie

Hanbeinben B^fonen bamit einoerftanben finb ober

nidjt, barf nidjt in Slnbetradjt fommen.
©er SBitte beä Borgefefeten, ber in ber SRegel

in gorm eineä BefeHleä fidj funbgiebt, ift obne

Räubern unb SBiberrebe ju »oüjieHen.

Slllfättige SReflamationen finb bem Untergebenen
erft nadj geleiftetem ©eHorfam geftattet.

©er ©eHorfam mufe unbebingt, bod) jott ec nicHt
blinb fein.

©er ©eHorfam oerlangt niajt, bafe ber Unter«
gebene feine ©infia)t unb feinen SBitten Habe, rooHl

aber, bafe er Beibeä jum Beften beä ©ienfteä unb
ber Slrmee bem SBillen unb ber Slnfidjt beä Borge«
fefeten unterorbne.

©er Untergebene fott bei bem Bottjug eineä Be«

feHteä, beffen SluäfüHrung ibm überlaffen ift, mit
Umfiajt unb in energifdjer SBeife ju SBerf geHen.

Ob ein BefeHt beä Borgejefeten jtoecfmäfeig fei,
Hat ber Untergebene niajt ju unterfudjen. Sefeterer
Hat nur für bie ridjtige SluäfüHrung ju forgen.

©er unbebingte ©eHorfam gegen einen felbft un»
ridjtigen BefeHt ift beffer, alä bafe bura) SRtdjtbefolg
beäfelben bie ©runblage ber ganjeu Slrmee, bie ©üb«
orbination leibe.

Befritetu ber BefeHle ber Borgefefeten ift befon»
berä in ©egenroart oon Untergebenen fd)äblidj unb
untergräbt bte ©uborbination; barf befeHalb nidjt
gebulbet roerben.

©aä eigene ^Sffidtjtgefürjl unb bie ©rfenntnife ber

unbebingten SRotHroenbigfeit muffen {eben fdjroeije«
rifdjen SBeHrmann ju bem militärifdfjen unbebingten
©eHorfam oeranlaffen.

©te ©uborbination »erlangt niajt fflaoifdje Unter»
roürfigfeit, fonbern eine auf baä allgemeine SBoHt

abjielenbe Unterorbnung beä eigenen SBittenä unter
©efefe unb BefeHt.

©inem BefeHt, roeldtjer gegen ben ©taat, bie be*

fajroorene spfltdjt geridjtet roäre, ober ber ju einer
ungefefeliajen ober fdjänblidjen £anblung aufforbern
rourbe, ift fein SBeHrmann ©eHorfam fdjulbig.

Sft bie SluäfüHrung eineä BefeHleä in golge
gänjlidj oeränberter BerHältniffe unmöglidj geroor«
ben, babei ©inHolung neuer BefeHle unftattHaft, fo
Hat ber Betreffenbe ju überlegen, roie er ben Um«
ftanben getnäfe unb möglidjft im ©inne beä ergange«
nen BefeHlä baä Befte beä ©ienfteä förbern fönne.

SBenn ein SBefeljl einem früHer »on einem anbern
Borgefefeten erHaltenen roiberfpridjt, fo Hat biefeä
ber Untergebene ju bemerfen; »erbleibt ber Borge«
fefete bann bei feinem BefeHt, fo Hat ber Unter*
gebene benfelben ju ooüjieHen. ©er Borgefefete
trägt bann bie Berantroortung.

Sm Äriege ift ber Untergebene in biefem gatt
beredjtigt, einen fdjrifttidjen (roenn audj nur mit
Bleiftift gefdjriebenen) BefeHt ju feiner SRedtjtfertt«

gung ju »erlangen.
Borftettungen gegen ben Bottjug eineä BefeHleä

finb (roenn bie Umftänbe biefelben überHaupt ge«
ftatten) nur bann juläffig, 1) roenn roidjtige ©ienfteä«
intereffen biefelben nadj Slnfidjt beä Untergebenen
erforbern; 2) roenn bem Borgefefeten unbefannte
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Donaustrecke von Nachorva bis Rustschuk vier
Brücken, bei Korabia, Nicopoli, Simnitza und bei

Petruschani, welche letztere erst in diesen Tagen fertig
geworden ist,

Außerdem ist die erst mährend des Krieges er»

baute Eisenbahn von Bender nach Galatz auch in
diesen Tagen vollständig hergestellt und am 29,
November collaudirt worden.

Montenegro. Die Montenegriner nahmen in
der Nacht vom 23. auf den 24. November die beiden

Forts Tschaju und Golobrdo an der Marine
von Spizza, letzteres erst nach blutigem Kampfe.
Am 25. zeigten stch vor der Rhede von Antivari
mehrere türkische Kriegsschiffe, halten aber mit so

heftigem Winde zu kämpfen, daß das Geschwader
auseinander kam. Nur ein Panzerschiff konnte am
26. sich vor dem Hafen von Antivari vor Anker

legen und eine, wie es scheint, absolut unwirksame
Kanonade beginnen, welche in die „Philosophie des

Unbewußten" gehört. Am 28. besetzten die

Montenegriner dann auch Dulcigno (Olgun) ohne Widerstand,

so daß sie jetzt Herren des ganzen Küstenstriches

von der Bojanamünduug bis zur äuiersten
Südspitze des österreichischen Dalmatiens sind, auf
einer Strecke von etwa 40 Kilometern.

Armenien. Jn Armenien ist nichts Neimens»

werthes vorgekommen; von dem Corps des Derwisch
Pascha vor Batum ist eine kleine Abtheilung bis
auf russisches Gebiet vorgegangen, hat dort
Telegraphenleitungen unterbrochen, sich verschiedene
russische Positionen angesehen und ist dann in das

türkische Lager zurückgekehrt. Im Uebrigen liegt
bei Erzerum und Kars der Schnee einen Meter
hoch, im Saganlug noch höher, die Külte ist bitter
und der Mensch als vernunftbegabtes Wesen fühlt
stch aufgefordert, an einigermaßen erträgliche
Winterquartiere zu denken, welche auch den kleinen

Thieren in seinem Barte und seinen Kleidern
recht angenehm sein werden.

D. A. S. T.

Entwurf zu einem Dienstreglement sür die

eidgenössischen Truppen.

(Fortsetzung.)

IV. Subordination.
Alle Erfolge sind im Krieg nur durch das

Zusammenwirken der einzelnen Theile des Heereskörpers

zu einem gemeinsamen Zweck erreichbar.
Das Zusammenwirken bedingt, daß die Theile

wie von einem Willen beseelt, dem Impuls, welcher

von dem höchsten Befehlshaber oder dem betreffenden
Abtheilungschef ausgeht, rasch und unbedingt
gehorchen.

Letzteres wird gesichert durch die Subordination.
Die Subordination ist die reglementarisch festgesetzte

unbedingte Unterordnung unter den Befehl
und die Autorität des Vorgesetzten in Dienstessachen.

Sie ist die Grundlage der Disziplin.
Im Dienst kommt Alles darauf an, daß eine

befohlene Handlung zur bestimmten Zeit und in der

vorgeschriebenen Weise vollzogen werde. Ob die

handelnden Personen damit einverstanden sind oder

nicht, darf nicht in Anbetracht kommen.

Der Wille des Vorgesetzten, der in der Regel
in Form eines Befehles stch kundgiebt, ist ohne

Zaudern und Widerrede zu vollziehen.

Allfällige Reklamationen sind dem Untergebenen
erst nach geleistetem Gehorsam gestaltet.

Der Gehorsam muß unbedingt, doch soll er nicht
blind sein.

Der Gehorsam verlangt nicht, daß der Untergebene

keine Einsicht und keinen Willen habe, wohl
aber, daß er Beides zum Besten des Dienstes und
der Armee dem Willen und der Ansicht des Vorgesetzten

unterordne.
Der Untergebene soll bei dem Vollzug eines

Befehles, desfen Ausführung ihm überlassen ist, mit
Umsicht und in energischer Weise zu Werk gehen.

Ob ein Besehl des Vorgesetzten zweckmäßig sei,

hat der Untergebene nicht zu untersuchen. Letzterer
hat nur für die richtige Ausführung zu sorgen.

Der unbedingte Gehorsam gegen einen selbst

unrichtigen Befehl ist besser, als daß durch Nichtbefolg
desselben die Grundlage der ganzen Armee, die
Subordination leide.

Bekriteln der Befehle der Vorgesetzten ist besonders

in Gegenwart von Untergebenen schädlich und

untergräbt die Subordination; darf deßhalb nicht
geduldet werden.

Das eigene Pflichtgefühl und die Erkenntniß der

unbedingten Nothwendigkeit müssen jeden schweizerischen

Wehrmann zu dem militärischen unbedingten
Gehorsam veranlassen.

Die Subordination verlangt nicht sklavische
Unterwürfigkeit, sondern eine auf das allgemeine Wohl
abzielende Unterordnung des eigenen Willens unter
Gesetz und Befehl.

Einem Befehl, welcher gegeu den Staat, die

beschworene Pflicht gerichtet wäre, oder der zu einer
ungesetzlichen oder schändlichen Handlung auffordern
würde, ist kein Wehrmann Gehorsam schuldig.

Ist die Ausführung eines Befehles in Folge
gänzlich veränderter Verhältnisse unmöglich geworden,

dabei Einholung neuer Befehle unstatthaft, so

hat der Betreffende zu überlegen, wie er den
Umständen gemäß und möglichst im Sinne des ergangenen

Befehls das Beste des Dienstes fördern könne.
Wenn ein Befehl einem früher von einem andern

Vorgesetzten erhaltenen widerspricht, so hat dieses
der Untergebene zu bemerken; verbleibt der Vorgesetzte

dann bei seinem Befehl, fo hat der Untergebene

denselben zu vollziehen. Der Vorgesetzte

trägt dann die Verantwortung.
Im Kriege ist der Untergebene in diesem Fall

berechtigt, einen schriftlichen (wenn auch nur mit
Bleistift geschriebenen) Befehl zu seiner Rechtfertigung

zu verlangen.
Vorstellungen gegen den Vollzug eines Befehles

sind (wenn die Umstände dieselben überhaupt
gestatten) nur dann zulässig, 1) wenn wichtige Dienstesinteressen

dieselben nach Ansicht des Untergebenen
erfordern; 2) wenn dem Vorgesetzten unbekannte
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hinberniffe »orliegen; 3) roenn ber Bottjug beä

Befebtä babura) nictjt üerunmöglidjt roirb.
SBerben bie Borfteßungen nidjt angenommen, fo

tft ber SBefeljl oHne roeitere ©inrebe ju oolljteHen.

Sn bem gefefetid) oorgefdjriebenen fdjriftlicHen
BerfeHr (aufeer bem actioen ©ienft) ift baä mili«

tärifdje BerHältnife »on Borgefefeten unb Untergebe»

nen ftetä ju beobadjten.

©in roefenttidjeä SIRittel jur ©rHaltung ber @ub«

orbination ftnb bie bienftlidjen gormen, auä biefem

©runbe muffen biefelben genau beobadjtet roerben,

felbft roenn fte bem Betreffenben unroefentlidj unb

geringfügig fdjeinen mögen.
©ie ©uborbination ermöglidjt bie §anbHabung

ber ©iäjiplin.
V. ©iäjiplin.

Unter ©iäjiplin oerfteHen roir bie ©eroöHnnng
ber SBeHrmänner jur genauen Befolgung ber er«

laffenen ©ienfioorfajriften unb BefeHle, eineä ge«

regelten Sebenä unb eineä beä Äriegerftanbeä roür«

bigen BeneHmenä.

©aä Sntereffe beä »aterlänbifdjen ©ienfteä er«

forbert, bafe bie ©iäjiplin ftreng, bodj nidjt roeniger,
bafe fie in oäterlidjer SBeife geHanbHabt roerbe.

Sebe ©trenge, roeldje nidjt notHroenbig, jebe

©träfe, bie nidjt burd) baä SReglement beftimmt,
ober bie ein anbereä ©efübl atä baejenige ber Bflldjt
auäfpredjen liefee, jebe befdjimpfenbe SHat, ©eberbe

ober Steufeerung eineä Borgefefeten gegen einen Unter«

gebenen ftnb ftrengftenä unterfagt.
©ie BefeHläbaber alter ©rabe fotten iHre Unter«

gebenen mit ©üte beHanbeln, für fie forgen unb

iHnen rooHlroottenbe güHrer fein.
Bei allem SBoHlrootten für ben Untergebenen

bulbe *er Borgefefete roeber eine Slbroeittjung oon
ber Borfo)rift, nodj oom BefeHI, nod) laffe er ju
grofee Bertrautidjfeit ju.

©aä SlnfeHen ber Offijiere unb Unterofftjiere
mufe ftetä geroaHrt bleiben, ©iefelben ftnb ftetä
mit ber iHrer ©tellung gebüHrenben SRücfficbt ju
beHanbeln. SRügen in fdjonungStofer gorm, Säbel
in StnroefenHeit oon Untergebenen ober gremben
tft unterfagt.

Bon SBidjtigfeit ift, ben SBetjrmann »on feinem

erften ©ienfttage an an einen geregelten, gleidj«

förmigen ©tenftgang ju geroöHnen.

Bei ber Sluäbilbung beäfelben Hanbelt eä fidj
nidjt nur barum, iHn feine Bflidjten fennen ju
lernen, eä mufe iHm audj begreiflicH gemaajt roerben,
auä roeldjem ©runbe ©iefeä ober $eneä geforbert
roirb.

Sluf biefe SBeife roirb er bie SRotHroenbigfeit ber

©iäjiplin begreifen unb iHren gorberungen um fo
eljer entfpredjen.

SIRan laffe fleine geHler nidjt ungerügt unb roirb

feiten grofee geHler ju beftrafen Haben.

©in gut burajgefüHrteä ©gftem ber ©iäjiplin
roirft fortroäHrenb niajt ftofeioeife; eä befteHt burdj
ftetä gleidjförmige StufredjtHaltung ber burdj bie

©ienftregetn oorgefdjriebenen Befiimmungen.
©djroadje beä Borgefefeten roirft ebenfo fdjäblidH

alä eine ju grofee ©trenge.

©ieÄraft ber ©iäjiplin beruHt in bem Hierardjifdjen

Brinjip, roelcHeä jebem ©rab feinen SBirfitngäfreiä
anroeiät, foroie bie Slrt biefelbe geltenb ju maajen.

SBenn S^er in feinem SBirftingsfreiä oon oben

Herab jur SHätigfeit aufgemuntert unb iu ber Sluä«

Übung feiner Bfttdjten nidjt geHemmt ober burdj
roiilfürlidje ©ininifdjungen geHinbert, fonbern unter»
ftüfet roirb, ba fügen ftdtj bie einjelnen Sljeile oHne

SJRüHe Harmonifa) ju einem ©anjen unb baä SRäber«

roerf, roelcHeä in einanber greift, geHt feinen confe«

quenten, geregelten ©ang.
SBo aber bie BefeHle fidj freujen, roenn ntdjt

jeber Obere genau feine Obliegenheiten unb bie

©renjen berfelben fennt, roenn ber 3mputö unb
bie Unterfiüfeung oon oben, ober ber gute SBitte
bei ben untern Borgefefeten feHlt, ba gerättj bte

SIRaffbiue in'ä ©tocfen. ©a, roo SBiafürlidjfeiten
an bie ©tette ber reglementarifajen Borfdjriften
treten, ba fommt bie Äriegäjudjt in Berfatt.

©ie ©rfaHrung leHrt, foroie ju fdjroffeä, rfuf=
fidjtälofeä BeneHmen ber Obern juroeilen juSIReuterei
füljrt, SRadjläfftgfeit in Beauffidjttgung ber ©injeln«
Heilen beä ©ienfteä immer bie Banbe ber ©iäjiplin
locfern, bafe ungerügte Heinere geHler ftetä gröfeere
naa) fidj jieHen, bafe jeber BefeHt, beffen SluäfüHrung
nidjt genau oolljogen roirb, bafe enbltaj unjeittgeä
SRadjgeben unb unflugeä £ätfdr)eln ber ©olbaten bie
Banbe ber ©iäjiplin auflöät.

Sn bem SDJafee atä bei unä bie burd) baä ^ierardtjifi^e
Sßrinjtp aufgehellten ©rabe roeniger baä ©epräge
einer permanenten ©eroalt tragen, in eben bem
SIRaße ift eä audj notHroenbiger, bafe bei ben Be«

feHlenben ftd) Saft mit ©ienftfenntnife paare.
Bei unfern militärifdjen SBerbältniffen ift eä für

ben Offijier unb Unteroffijier unumgöngtia) notH»

roenbig, fia) biejenigen ©ienftfenntniffe anjueignen,
roelcbe feine ©tellung erHetfdjt, benn nur bann ift
er fäHig, in ben ©ienftoerHältniffen mit ber ©idjer«
Heit aufjtttreten, roeldje ben Untergebenen imponirt.

©ä fann nidjt genugfam empfoHlen roerben:

$ur BottjieHung jebeä erHattenen BefeHlä nadj
Äräften mitjuroirfen.

©elbft feinen BefeHI ju evtHeilen, oHne itjn über«

legt ju Haben.

Seben einmal gegebenen BefeHI aud) mit atten

ju ©ebote fteHenben SIRittel in SluäfüHrung ju
bringen.

©en Untergebenen fietä mit ©rnft unb SBürbe

ju bebanbetn, ibn ju tabeln, roenn er SIRängel an
Slufmerffamfeit ober böfen SBitten jeigt.

SHn ju ftrafen, roenn ber Säbel nidjtä Hüft»

allein fo ju ftrafen, bafe ber SBeHtmann roenigftenä
im Snnern füHle, bafe bie ©träfe oerbient unb oon
bem Obern bloä auä ©ienftpfltajt »erHängt roor«
ben fei.

©ä fann nidjt genug empfoHlen roerben, alle

Untergeorbneten oHne SRütffidjt auf iHre aufeermi«

litärifdje ©tellung mit gleidjer unparteiifajer ©tte

ju beHanbeln.

SHnen alä Borbitb ber Bünftlidjfeit im ©ienft,
beä militärifdjen ©eHorfamä unb ber BfticHttreue

ju bienen.
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Hindernisse vorliegen; 3) wenn der Vollzug des

Befehls dadurch nicht verunmöglicht wird.
Werden die Vorstellungen nicht angenommen, so

ist der Befehl ohne weitere Einrede zu vollziehen.

Jn dem gesetzlich vorgeschriebenen schriftlichen

Verkehr (außer dem activm Dienst) ist das

militärische Verhältniß von Vorgesetzten und Untergebenen

stets zu beobachten.

Ein wesentliches Mittel zur Erhaltung der
Subordination sind die dienstlichen Formen, aus diesem

Grunde müssen dieselben genau beobachtet werden,
selbst wenn sie dem Betreffenden unwesentlich und

geringfügig scheinen mögen.
Die Subordination ermöglicht die Handhabung

der Disziplin.
V. Disziplin.

Unter Disziplin verstehen wir die Gewöhnung
der Wehrmänner zur genauen Befolgung der

erlassenen Dienstvorschriften und Befehle, eines

geregelten Lebens und eines des Kriegerstandes
würdigen Benehmens.

Das Interesse des vaterländischen Dienstes
erfordert, daß die Disziplin streng, doch nicht weniger,
daß ste in väterlicher Weise gehandhabt werde.

Jede Strenge, welche nicht nothwendig, jede

Strafe, die nicht durch das Reglement bestimmt,
oder die ein anderes Gefühl als dasjenige der Pflicht
aussprechen ließe, jede beschimpfende That, Geberde

oder Aeußerung eines Vorgesetzten gegen eincn
Untergebenen stnd strengstens untersagt.

Die Befehlshaber aller Grade sollen ihre
Untergebenen mit Güte behandeln, für sie sorgen und

ihnen wohlwollende Führer sein.

Bei allem Wohlwollen für den Untergebenen
dulde >er Vorgesetzte weder eine Abweichung von
der Vorschrift, noch vom Befehl, noch lasse er zu

große Vertraulichkeit zn.
Das Ansehen der Ofsiziere und Unteroffiziere

muß stets gewahrt bleiben. Dieselben sind stets

mit der ihrer Stellung gebührenden Rücksicht zu
behandeln. Rügen in schonungsloser Form, Tadel
in Anwesenheit von Untergebenen oder Frcmden
ist untersagt.

Von Wichtigkeit ist, den Wehrmann von seinem

ersten Diensttage an an einen geregelten,
gleichförmigen Dienstgang zu gewöhnen.

Bei der Ausbildung desselben handelt es sich

nicht nur darum, ihn seine Pflichten rennen zu

lernen, es muß ihm auch begreiflich gemacht werden,
aus welchem Grunde Dieses oder Jenes gefordert
wird.

Auf diese Weise wird er die Nothwendigkeit der

Disziplin begreifen und ihren Forderungen um so

eher entsprechen.

Man lasse kleine Fehler nicht ungerügt und wird
selten große Fehler zu bestrafen haben.

Ein gut durchgeführtes System der Disziplin
wirkt fortwährend nicht stoßweise; es besteht durch

stets gleichförmige Aufrechthaltung der durch die

Dienstregeln vorgeschriebenen Bestimmungen.
Schwäche des Vorgesetzten wirkt ebenso schädlich

als eine zu große Strenge.

Die Kraft der Disziplin beruht in dem hierarchischen

Prinzip, welches jedem Grad feinen Wirkungskreis
anweist, sowie die Art dieselbe geltend zu machen.

Wenn Jeder in seinem Wirkungskreis von oben

herab zur Thätigkeit aufgemuntert und iu der
Ausübung seiner Pflichten nicht gehemmt oder durch

willkürliche Einmischungen gehindert, sondern unterstützt

wird, da fügen sich die einzelnen Theile ohne

Mühe harmonisch zu einem Ganzen und das Räderwerk,

welches in einander greift, geht seinen
conséquente,,, geregelten Gang.

Wo aber die Befehle sich kreuzen, wenn nicht
jeder Obere genau seine Obliegenheiten und die

Grenzen derselben kennt, wenn der Impuls und
die Unterstützung von oben, oder der gute Wille
bei den untern Vorgesetzten fehlt, da geräth die

Maschine in's Stocken. Da, wo Willkürlichkeiten
an die Stelle der reglementarischen Vorschriften
treten, da kommt die Kriegszucht in Verfall.

Die Erfahrung lehrt, sowie zu schroffes,
rücksichtsloses Benehme« der Obern zuweilen zu Meuterei
führt, Nachlässigkeit in Beaufsichtigung der Einzelnheiten

des Dienstes immer die Bande der Disziplin
lockern, daß ungerügte kleinere Fehler stets größere
nach fich ziehen, daß jeder Befehl, dessen Ansführung
nicht genau vollzogen wird, daß endlich unzeitiges
Nachgeben und unkluges Hätscheln der Soldaten die
Bande der Disziplin auflöst.

Jn dem Maße als bei uns die durch das hierarchische

Prinzip aufgestellten Grade weniger das Gepräge
einer permanenten Gewalt tragen, in eben dem

Maße ist es auch nothwendiger, daß bei den
Befehlenden stch Takt mit Dienstkenntniß paare.

Bei unsern militärischen Verhältnissen ist es für
den Offizier und Unteroffizier unumgänglich
nothwendig, sich diejenigen Dienstkenntnisse anzueignen,
welche seine Stellung erheischt, denn nur dann ist

er fähig, in den Dienstverhältnissen mit der Sicherheit

aufzutreten, welche den Untergebenen imponirt.
Es kann nicht genugsam empfohlen werden:
Zur Vollziehung jedes erhaltenen Befehls nach

Kräften mitzuwirken.
Selbst keinen Befehl zu ertheilen, ohne ihn überlegt

zu haben.

Jeden einmal gegebenen Befehl auch mit allen

zn Gebote stehenden Mittel in Ausführung zu
bringen.

Den Untergebenen stets mit Ernst nnd Würde

zu behandeln, ihn zu tadeln, wenn er Mangel an
Aufmerksamkeit oder bösen Willen zeigt.

Ihn zu strafen, wenn der Tadel nichts hilft,
allein so zu strafen, daß der Wehrmann wenigstens
im Innern fühle, daß die Strafe verdient und von
dem Obern blos aus Dienstpflicht verhängt morden

sei.

Es kann nicht genug empfohlen werden, alle

Untergeordneten ohne Rücksicht auf ihre außermilitärische

Stellung mit gleicher unparteiischer Elle

zu behandeln.

Ihnen als Vorbild der Pünktlichkeit im Dienst,
des militärischen Gehorsams und der Pflichttreue

zu dienen.
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Bon grofeer SBiojtigfeit ift baä Berbieten unb

BefeHleu jur redjten ^eit; niemalä barf man etroaä

»erbieten ober befehlen, roenn man bemBerbot ober

BefeHt nidjt ben nötHigen SRaajbrucf geben fann.

©em Untergebenen BefeHle ju erteilen, ober oon

iHm ©inge ju oerlangen, roeldje in feiner Be»

jieHung jum ©ienfte fteHen, Hat ber Borgefefete fein

SReajt.

Oft fann ber Offijier grofeem ©rceffen buraj ein

befonneneä unb umftajtigeä BeneHmen oorbeugen.

©iefeä gilt namentlidj bei bem BerfaHren einem

betruttfenen Untergebenen gegenüber, ©amit ein

foldjer in golge feineä trunfenen $uftanbeä unju«
redjnungäfäHiger SIRann nidjt jur Snfuborbination
»erteitet roerbe, mufe ber Borgefefete jeben SBort«

roedjfel unb jebe perfönlidje Berührung mit bem«

felben oermeiben unb ibn, roenn irgenb möglidj,
burdj Äameraben jur SRuHe bringen unb entfernen

laffen.
SBaä bem ©olbaten ben ©efefeen unb Befiim«

mungen gemäß gebüHrt, fein SRedjt, mufe iHm unbe«

bingt roerben, oHne bafe er nötHig Hat baran ju
erinnern.

Sluf ©efudje unb SBünfdje beä Untergebenen geHe

man ein, roenn er beffen roürbig unb eä überHaupt
tHunttdj ift unb ber ©ienft barunter nidjt leibet;
mufe eine Bitte abgefdjlagen roerben, fo gefdjeHe eä

in freunblidjer Strt.

Sm ©ienft Hanble ber Borgefefete ftetä mit ©rnft;
nad) Beenbigung beäfelben fdjabet eä nicbtä, roenn
er mit bem ©olbaten oertraulla) fpridjt, audj rooljl
mit iHm fdjerjt; bagegen oermeibe er eä, in bem

Untergebenen bieSIReinung ju erroecfen, alä tradjte
er barnadj, iHn für fid) ju geroinnen.

©er Borgefefete mufe Sleufeerungen unb ©efprädje,
bie ju bem ©ienft in feiner BejieHung fteHen, bodj

geeignet finb, UnjufriebenHeit ober SKi&tipueu ju
erroecfen, meiben.

©ä roiberfpricHt bem ©eift ber militärifdjen ©in«
ridjtungen, untergräbt bie ©iäjiplin unb baä Ber»
trauen ju bem Borgefefeten, roenn biefer feine mi«

titärifdje ©tettung mifebraudjt, um bie politifeben
unb religiöfen SlnficHten ber Untergebenen ju be«

fämpfen.

©ä ift firengftenä unterfagt, auf irgenb eine Slb«

ftimmung, roeldje attenfattä roäHrenb beä SIRilitär«
bienfteä ftattfinbet, trgenb einen ©inffufe neHmen ju
motten.

(gortfe&ung fotgt.)

2>ie SBeridjterftattung ber treffe itter
Sm^^enjnfttmntenjnge.

Singeregt burdj meHrfadje, in ber Sageäpreffe
Hier unb ba erfajienene Slrtifet, roeldje bie Beridjt«
erftattung über ben jüngften Sruppenjufammenjug
einer meHr ober roeniger fdjarfen Beurteilung
unterjieHen, glauben roir, eä fei nidjt oHne Sntereffe,
in furjen .Bügen bte SBirffamfeit ber Beridjterftat*

tung über Sruppenjufammenjüge jtt ffijjiren, unb

namentlidj barjutHun, roaä man oon iHr ju oer«

langen beredjtigt ift, roenn fic irgenb roie nüfeen

fott.
SBir Haben oor Slttem eine jroeifadje Seriefiter«

ftattung ju unterfdjeiben, bie für bie politifdje
Sageäpreffeunbbiefürbiemititärifdjengadj«
blätter. ©ie erftere ift für baä grofee Bublifum,
bie lefetere für fpejiell militärifdje Sefer beftimmt.
©elbftoexftänbliaj fann lefetere uur oon einem faaj«

männifaj gebilbeten Beridjterftatter auf ©runb ber
tHm oon mafegebenber ©tede mitgeteilten BefeHle,

©iäpofitionen u. f. ro. unb auf ©runb beä felbft
©efeHenen abgefafet roerben. Slber audj bie Beridjt«
erftattung für bie politifdje Sageäpreffe follte —
roeil fie auf bie öffentliche SIReinung roirft — in
fanben oon gut »orgebilbeten SDUtitärä liegen,
benn nur fie allein ftnb im ©tanbe, bie fid) oor
ben Slugen beä B»blifumä abfpielenben friegerifdjen
©cenen in möglidjft genauer ©djilberung barju--
ftetten unb bem Saien eiuigertna&en »erftänbliaj ju
madjen.

Somit Haben roir ben nädjften i^roeef ber Beridt«
erftattung über gröfeere gelbübungen in ber Sageä»

preffe bejeidjnet. ©aä grofee Bublifum roirb überaß,
in atten Sänbern, ju allen Reiten unb unter allen

SRegierungäformen oom ©olbatenroefen mädjtig an«

gejogen, unb im jefeigen Zeitalter oon Blut unb

©ifen meHr, roie fonft je. hinter bem bunten, audj

im grieben aufregenben SBaffenfpiele fdjimmert ber

blutige ©rnft nur ju beutlidj burdj, um bie BHantafie
beä $ufd)auerä auf baä Sebbaftefte ju feffein. ©eHt
fie, bie 9tömer oon 1869, roie fie Hinauäftrömen
in bie Bitta BorgHefe, um fidj an bem glänjenben
©ajaufpiele einer grofeen Barabe ju ergöfeen, bei

roeldjer iHre auf beu Sob gefaßten $uaoen, bie

„Seufet in roei&en ©amafdjen* bie Hauptrolle fpie«

len! Ober geHt Hinauä im SIRonat Sunt in'ä Bois
de Boulogne, um an ber Hier gegenroärtigen co«

toffalen .Sufdjauermenge bei ber attjäHrliajen grofeen
SReoue ber „Slrmee »on Bariä" ju conftatiren, bafe

fein nur einigermaßen unnbHängiger Barifer •—

oom blutrotfjen SRepublifaner biä jum fdjneeroetfeen

Segitimifien — eä unterläßt, an bem ©Hrentage ber
Slrmee SHeil ju neHmen unb mit Befriebigung unb

©tolj auf iHre trefftidje Haltung ju bliefen. ©eHt
bod) bie franjöftfdje SebHaftigfeit fo roeit, einjelne
burdj Hiftorifdje ©rinnerungen H^oorragenbe Srup«
pentljeite beim Borbeimarfd) mit Stcclamation ju
empfangen!

©iefelben SBaHrneHmungen roieberHolen fiaj bei

unä. ©ie Snfpectionäfeiber bei Btere, ©offau,
SIRurten unb Brugg fönnen eä bejeugen. Sn Hatten

§aufen ftrömt bie ganje Umgegenb ^erbei, um ftaj

an bem prädjtigen Slnblicf iHrer in SBaffen fteHen«

ben SIRitbürger ju erfreuen.
©ie Bericbterfiattung beä folgenben Sageä foll

nun »or Slttem baä »om ^ufdjauer aufgenommene

oague Bilb in fefteren, beutlidjeren ©ontouren mög*
licHft fixeren, unb ben empfangenen günftigen ©in*
bruef audj auf baä übrige Bublifum, roelajeä bem

militärifdjen ©djaufpiete ntdjt beirooHnte, übertragen
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Von großer Wichtigkeit ist das Verbieten und

Befehlen zur rechten Zeit; niemals darf man etwas

verbieten oder befehlen, wenn man dem Verbot oder

Befehl nicht den nöthigen Nachdruck geben kaun.

Dem Untergebenen Befehle zu ertheilen, oder von

ihm Dinge zu verlangen, welche in keiner

Beziehung zum Dienste stehen, hat der Vorgesetzte kein

Recht.

Oft kann der Offizier größern Excessen durch ein

besonnenes und umsichtiges Benehmen vorbeugen.

Dieses gilt namentlich bei dem Verfahren einem

betrunkenen Untergebenen gegenüber. Damit ein

solcher in Folge seines trunkenen Zustandes
unzurechnungsfähiger Mann nicht zur Insubordination
verleitet werde, muß der Vorgesetzte jeden
Wortwechsel nnd jede persönliche Berührung mit
demselben vermeiden und ihn, wenn irgend möglich,

durch Kameraden zur Ruhe bringen uud entfernen
lassen.

Was dem Soldaten den Gesetzen und

Bestimmungen gemäß gebührt, sein Recht, muß ihm unbedingt

werden, ohne daß er nöthig hat daran zu
erinnern.

Auf Gesuche und Wünsche des Untergebenen gehe

man ein, wenn er dessen würdig und es überhaupt
thunlich ist und der Dienst darunter nicht leidet;
muß eine Bitte abgeschlagen werden, so geschehe es

in freundlicher Art.
Im Dienst handle der Vorgesetzte stets mit Ernst;

nach Beendigung desselben schadet es nichts, wenn
er mit dem Soldaten vertraulich spricht, auch wohl
mit ihm scherzt; dagegen vermeide er es, in dem

Untergebenen die Meinung zu erwecken, als trachte
er darnach, ihn für sich zu gewinnen.

Der Vorgesetzte muß Aeußerungen und Gespräche,
die zu dem Dienst in keiner Beziehung stehen, doch

geeignet sind, Unzufriedenheit oder Mißtrauen zu

erwecken, meiden.

Es widerspricht dem Geist der militärischen
Einrichtungen, untergräbt die Disziplin und das
Vertrauen zu dem Vorgesetzten, wenn dieser seine
militärische Stellung mißbraucht, um die politischen
und religiösen Ansichten der Untergebenen zu
bekämpfen.

Es ist strengstens untersagt, auf irgend eine

Abstimmung, welche allenfalls während des Militärdienstes

stattfindet, irgend einen Einfluß nehmen zu
wollen.

(Fortsetzung folgt.)

Die Berichterstattung der Presse über
Truppenzusammenzüge.

Angeregt dnrch mehrfache, in der Tagespresse

hier und da erschienene Artikel, welche die

Berichterstattung über den jüngsten Truppenzusammenzug
einer mehr oder weniger scharfen Beurtheilung
unterziehen, glauben wir, es sei nicht ohne Interesse,
in kurzen Zügen die Wirksamkeit der Berichterstat¬

tung über Truppenzusammenzüge zu skizziren, und

namentlich darzuthun, was man von ihr zu
verlangen berechtigt ist, wenn sie irgendwie nützen

soll.
Wir haben vor Allem eine zweifache Berichter-

stattung zu unterscheiden, die für die politische
Tagespresse und die für die militärischen
Fachblätter. Die erstere ist für das große Publikum,
die letztere für fpeziell militärische Leser bestimmt.
Selbstverständlich kann letztere nur von einem

fachmännisch gebildeten Berichterstatter auf Grund der
ihm von maßgebender Stelle mitgetheilten Befehle,
Dispositionen u. s. w. und auf Grund des selbst

Gesehenen abgefaßt werden. Aber auch die

Berichterstattung für die politische Tagespresse sollte —
weil ste auf die öffentliche Meinung wirkt — in
Händen von gut vorgebildeten Militärs liegen,
denn nur ste allein find im Stande, die sich vor
den Augen des Publikums abspielenden kriegerischen
Scenen in möglichst genauer Schilderung darzustellen

und dem Laien einigermaßen verständlich zu
machen.

Somit haben wir den nächsten Zweck der

Berichterstattung über größere Feldübungen in der Tagespresse

bezeichnet. Das große Publikum wird überall,
in allen Ländern, zu allen Zeiten und unter allen

Negierungsformen vom Soldatenwesen mächtig

angezogen, und im jetzigen Zeitalter von Blut und

Eisen mehr, wie sonst je. Hinter dem bunten, auch

im Frieden aufregenden Waffenspiele schimmert der

blnkige Ernst nur zu deutlich durch, um die Phantasie
des Zuschauers auf das Lebhafteste zu fesseln. Seht
ste, die Römer von 1869, wie sie hinausftrömen
in die Villa Borghese, um stch an dem glänzenden
Schauspiele einer großen Parade zu ergötzen, bei

welcher ihre auf den Tod gefaßten Zuaven, die

„Teufel in weihen Gamaschen' die Hauptrolle spielen

I Oder geht hinaus im Monat Juni in's Lois
às Boulogne, um an der hier gegenwärtigen
colossalen Zuschauermenge bei der alljährlichen großen
Revue der „Armee von Paris" zu constatiren, daß
kein nur einigermaßen unabhängiger Pariser >—

vom blutrothen Republikaner bis zum schneeweißen

Legitimisten — es unterläßt, an dem Ehrentage dcr
Armee Theil zu nehmen und mit Befriedigung und

Stolz auf ihre treffliche Haltung zu blicken. Geht
doch die französische Lebhaftigkeit so weit, einzelne

durch historische Erinnernngen hervorragende
Truppentheile beim Vorbeimarsch mit Acclamation zu

empfangen I

Dieselben Wahrnehmungen miederholen sich bei

uns. Die Jnspectionsselder bei Biöre, Gostau,

Murten und Brugg können es bezeugen. Jn hellen

Haufen strömt die ganze Umgegend herbei, um sich

an dem prächtigen Anblick ihrer in Waffen stehenden

Mitbürger zu erfreuen.
Die Berichterstattung des folgenden Tages soll

nun vor Allem das vom Zuschauer aufgenommene

vague Bild in festeren, deutlicheren Contouren möglichst

fixïren, und den empfangenen günstigen
Eindruck auch auf das übrige Publikum, welches dem

militärischen Schauspiele nicht beiwohnte, übertragen
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